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Die Unterzeichneten sind von der Notwendigkeit der Schaffung der
Stelle einer Polizeiassistentin überzeugt und unterstützen infolgedessen
das Gesuch der Frauenverbände an die hohe Regierung und den hohen

Stadtrat von Luzern aufs wärmste.

Staatsanwalt Herr Dr. Huber; Staatsanwalt Herr Dr. Lerch;
Amtsstatthalter Herr Dr. Kistler; Hr. Dr. Gysin, Präs. der
Sozialdemokr. Partei; Hr. Dr. Muheim, soz. Grossrat; Herr
Dr. Trüeb, Obergerichtspräsident; Herr Stadtpfr. Jos. Beck:

HH. Hr. Dr. Bossart, Dir. der Städt. Caritas; Hr. Pfarrer Yv.

Brändly. f. d. Prot. Pfarrämter; Herr Pfarrer Gilg, Christ-
kath. Pfarramt; Hr. Dr. Reutlinger, Stadtarzt; Hr. Dr. Frei.

Amtsarzt; Herr Rektor Blaser, Primarschulen; Frl. Sigrid

Probst, Fürsorgesekr. Pro Juventute; Herr Spitaldirektor Dr.

Schmid; Frau Mutter des Kantonsspitals; Frau Blattner-Am-
rein und Frl. A. Pietzcker, Mitglieder der Spitalkommission.

Das Plakat des Schweiz. Verbandes für Frauenstimmrecht für unsern
Propagandatag vom 11. Juni 1950 zeigt, dass die Schweiz das einzige
Land ist in Europa, dessen Frauen keine politischen Rechte besitzen.

In der ganzen Welt gibt es heute nur noch 13 unabhängige Staaten,
die den Frauen keine politischen Rechte gewähren: Afghanistan, Colum-
bien, Costa-Rica, Aegypten, Haiti, Jordanien, Honduras, Irak, Libanon,

Schweiz, Syrien. Arabien, Aethiopien.

In Columbien, Costa-Rica. Aegypten und im Libanon sind Gesetze

in Vorbereitung, die für die Frauen politische Rechte vorsehen.

In Arabien und Aethiopien gibt es keine Wahlen.

Nach den Informationen der Vereinigten Nationen.
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